
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2010/2/18 8ObA74/09d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.2010

Norm

KollV für Handelsangestellte PunktXVII Z1

Rechtssatz

Punkt XVII Z 1 KollV für Handelsangestellte erfasst mit der in seinem Satz 2 getro0enen Regelung - deren Wortlaut

entsprechend - nur solche Angestellte, die „tatsächliche kaufmännische Tätigkeit“ geleistet haben.Punkt römisch

siebzehn Zi0er eins, KollV für Handelsangestellte erfasst mit der in seinem Satz 2 getro0enen Regelung - deren

Wortlaut entsprechend - nur solche Angestellte, die „tatsächliche kaufmännische Tätigkeit“ geleistet haben.
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